Satzung des Schülerblasorchesters des Gymnasium Arnoldinum Steinfurt





Zur Fortführung und Erhaltung der am Gymnasium Arnoldinum in Steinfurt bestehenden musikalischen Tradition und zur Übung kameradschaftlichen Geistes und gegenseitiger Hilfsbereitschaft gibt sich das Schülerblasorchester des Gymnasium Arnoldinum gemäß §22 folgende geänderte Satzung:





§1


Das Schülerblasorchester – auch Schülerkapelle genannt – ist eine Veranstaltung des Gymnasium Arnoldinum. In dem Schülerblasorchester haben sich Schüler des Gymnasium Arnoldinum freiwillig zusammengeschlossen, um die Blasmusik in kleinen und großen Gruppen zu pflegen.





§2


Mitglied des Schülerblasorchesters kann jedes Mitglied des Gymnasium Arnoldinum werden. Ausnahmen beschließt die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Jedes Mitglied muß ernsthaft bereit sein, Blasmusik zu betreiben und kameradschaftlichen Geist und gegenseitige Hilfsbereitschaft zu üben. Es muß willens und fähig sein, seine Mitwirkung in der Kapelle mit den schulischen Anforderungen zu vereinbaren.





§3


Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt nach Anhörung des Protektors auf Beschluß des Vorstandes.





§4


Alle Mitglieder haben Sitz in der Mitgliederversammlung. Die Stimmberechtigung in der Mitgliederversammlung erhält ein Mitglied, sobald es nach Anhörung des Protektors und des Ausbilders auf Beschluß des Vorstandes an Gesamtproben teilnimmt. Alle Mitglieder haben das Recht, an sämtlichen allgemeinen Veranstaltungen teilzunehmen. Sie können von den Amtswaltern sachgerechte Auskunft über Kapellenangelegenheiten verlangen. Jedes Mitglied kann von den Einrichtungen der Kapelle Gebrauch machen und soll tunlichst nach seinen besonderen musikalischen Fähigkeiten gefördert werden. Jedes Mitglied hat das Recht, Programmvorschläge beim Kapellmeister schriftlich einzureichen. Jedes Mitglied hat das Recht, die Leistung der Haftpflichtversicherung in Anspruch zu nehmen, die vom Förderverein abgeschlossen ist, dem es durch Aufnahme in das Schülerblasorchester beitragsfrei angehört.





§5


Die Mitglieder sind verpflichtet, an allen sie betreffenden Veranstaltungen der Kapelle, insbesondere den Proben, regelmäßig und pünktlich teilzunehmen. Sie haben die festgesetzten Übungspläne gewissenhaft einzuhalten. Von diesen Verpflichtungen können die Mitglieder nur aus wichtigen Gründen bei rechtzeitiger Entschuldigung von dem zuständigen Amtswalter entbunden werden. Die Mitglieder haben die Pflicht, die ihnen anvertrauten Instrumente und die ihnen sonst überlassenen Gegenstände der Kapelle sorgfältig und gewissenhaft zu pflegen. Die musikalisch fortgeschrittenen Mitglieder haben die Anfänger nach Kräften zu unterstützen und anzuleiten. Über interne Kapellenangelegenheiten ist Stillschweigen zu bewahren.





§6


Die Mitglieder haben die Anordnungen des Kapellmeisters und der anderen Amtswalter zu befolgen. Wird ein Mitglied durch eine Einzelanordnung unmittelbar beschwert, so steht ihm binnen drei Tagen der Einspruch zu. Über den schriftlich oder mündlich beim Kapellmeister einzulegenden Einspruch entscheiden die drei dienstältesten Kapellisten, der Kapellmeister und die Vizekapellmeister binnen drei Tagen, unanfechtbar, nach pflichtgemäßem Ermessen im Sinne echter Kameradschaft. Für ein betroffenes Mitglied dieses Kreises tritt das nächstdienstälteste ein.





§7


Die Mitgliedschaft in der Kapelle endet durch Austritt oder Ausschluß. Den Ausschluß beschließt die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit auf Antrag des Vorstandes oder eines Viertels der Kapellenmitglieder.





Der Ausschluß kann insbesondere aus folgenden Gründen beschlossen werden:


1. Wenn die Aufnahmevoraussetzungen (§2) – ausgenommen die Schulzugehörigkeit - nicht mehr vorliegen, und in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist, daß sie wiederhergestellt werden.


2. Bei trotz Verwarnung fortgesetzten Verstößen gegen die Mitgliedschaftspflichten (§5 und §6 Abs. 1).





§8


Mit Verlassen der Schule bzw. der Verabschiedung zur Vorbereitung auf das Abitur endet die Mitgliedschaft in der Kapelle. Aktive Ehemalige behalten das Recht, an allgemeinen Veranstaltungen der Kapelle teilzunehmen und von den Amtswaltern sachgerechte Auskunft über Kapellenangelegenheiten zu verlangen. Sie bleiben verpflichtet, über interne Kapellenangelegenheiten Stillschweigen zu bewahren. In der Mitgliederversammlung haben sie beratende Stimme. Aktive Ehemalige können bei grob kapellenschädigendem Verhalten ausgeschlossen werden. Über den Ausschluß beschließt die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Bei der Abstimmung haben anwesende aktive Ehemalige gleiches Stimmrecht.





§9


Organe des Schülerblasorchesters sind:


a) Die Mitgliederversammlung


b) Der Vorstand


c) Der Beirat


Amtswalter des Schülerblasorchesters sind:


a) Der Kapellmeister


b) Der 1. Vizekapellmeister


c) Der 2. Vizekapellmeister


d) Der Notenwart


e) Der Gerätewart


f) Der Chronist


g) Der musikalische Berater


h) Der Protektor


i) Der Kassenwart





§10


Der Mitgliederversammlung gehören die stimmberechtigten Aktiven und die mit beratender Stimme teilnehmenden aktiven Ehemaligen an. Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von 2/3 der aktiven Mitgliederzahl beschlußfähig. Der Kapellmeister führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich und zwar innerhalb der ersten Wochen des neuen Schuljahres, spätestens in der ersten Novemberwoche, vom Kapellmeister einzuberufen. Aus wichtigem Anlaß kann der Kapellmeister die Mitgliederversammlung auch zu anderen Zeiten einberufen. Er hat sie einzuberufen, wenn es von drei Vorstandsmitgliedern, von einem Drittel der Kapellenmitglieder oder vom Beirat verlangt wird. Die Mitgliederversammlung entscheidet in allen die Kapelle betreffenden Angelegenheiten, soweit nicht durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist.





§11


Der Vorstand besteht aus Kapellmeister, den beiden Vizekapellmeistern, Notenwart, Gerätewart und Chronist. Vorstandsmitglied kann nur ein aktives Kapellenmitglied sein. Der Vorstand ist für die Führung der laufenden Geschäfte verantwortlich. Innerhalb der vom Kapellmeister aufgestellten Richtlinien leitet jedes Vorstandsmitglied eigenverantwortlich seinen Geschäftsbereich.


Bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vorstandes entscheidet die Stimmenmehrheit. Der Kapellmeister führt den Vorsitz in den Vorstandssitzungen. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Dauer der Amtszeit des Kapellmeisters auf dessen Vorschlag von der Mitgliederversammlung gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Eine Abwahl eines Vorstandsmitgliedes während seiner Amtszeit ist nur dadurch möglich, daß ein Nachfolger mit 2/3 Mehrheit der wirklichen Mitgliederzahl gewählt wird (Ausnahme: der Kapellmeister; siehe §12). Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes hat unverzüglich eine Neuwahl stattzufinden.


Beiratsmitglieder nehmen auf Wunsch des Kapellmeisters oder auf Mehrheitsbeschluß des Vorstandes mit beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teil.





§12


Der Kapellmeister wird für die Dauer seiner Schulzugehörigkeit von der Mitgliederversammlung gewählt. Zur Wahl ist 2/3 Mehrheit erforderlich. Im dritten Wahlgang genügt einfache Mehrheit. Der Kapellmeister kann nur dadurch abgewählt werden, daß die Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit einen Nachfolger wählt. Zum Kapellmeister kann nur gewählt werden, wer musikalisch besonders befähigt ist, Organisationsgabe zeigt und sein Amt ohne Beeinträchtigung der schulischen Leistungen auszuüben vermag. Der Kapellmeister ist der musikalische Leiter der Kapelle. Ihm obliegt auch die Leitung der organisatorischen Dinge. Er leitet die Gesamtproben und überwacht die Register– und Einzelproben. Bei außergewöhnlichen Anlässen ruft er die Amtswalter zu einer Besprechung zusammen. Er bestimmt die allgemeinen musikalischen Richtlinien im Einvernehmen mit der Kapelle und stellt die Übungspläne und Konzertprogramme auf. Der Kapellmeister ist der Sprecher gegenüber der Schule und Dritten. Er sollte stets im vertrauensvollen Einvernehmen mit den Mitgliedern des Beirates und der Leitung der Schule handeln und ist gehalten, Ratschläge zu beachten.





§13


Die Vizekapellmeister sind die Vertreter des Kapellmeisters. Dem 1. Vizekapellmeister obliegt besondere Verantwortung im musikalischen Bereich (z.B. Registerproben etc.), dem 2. Vizekapellmeister im organisatorischen Bereich (z.B. Schriftverkehr, organisatorische Vorbereitung von Veranstaltungen etc.).





§14


Aufgabe des Notenwartes ist die Registrierung, Aufbewahrung und Instandhaltung der Notenblätter. Eine Inventur ist jährlich durchzuführen. Der Notenwart hat jedem Mitglied die erforderlichen laufenden Notenblätter rechtzeitig auszuhändigen und darüber Buch zu führen. Er hat dafür zu sorgen, daß die Notenblätter nach Gebrauch wieder eingesammelt werden. Er hat ein Vorschlagsrecht für den Notenkauf. Die Durchführung der Neuanschaffung der Notenblätter obliegt dem Notenwart auf Anweisung des Kapellmeisters. Der Kassenwart ist vorher zu hören. Der Notenwart kann nicht in eigener Vollmacht Geschäfte für die Kapelle abschließen.





§15


Der Gerätewart ist für die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Instandhaltung der Sachen der Kapelle verantwortlich (Instrumente, Uniformen usw.). Er hat für die Ordnung in den Kapellenräumen zu sorgen. Er hat ein Bestandsverzeichnis anzulegen und laufend zu führen. Eine Inventur ist jährlich durchzuführen. Die von den Mitgliedern nicht benutzten Sachen der Kapelle hat er unverzüglich einzusammeln. Geräte an die Mitglieder darf er nur gegen Quittung ausgeben, und er hat darüber Buch zu führen. Die Neuanschaffung der Geräte obliegt dem Gerätewart auf Anweisung des Kapellmeisters. Der Kassenwart ist vorher zu hören. Dem Gerätewart steht ein Vorschlagsrecht für Neuanschaffungen zu. Er kann nicht in eigener Vollmacht Geschäfte für die Kapelle abschließen.





§16


Der Chronist führt die Kapellenchronik. Er hat das Protokoll in der Mitgliederversammlung anzufertigen; ferner muß er Beschlüsse des Vorstandes schriftlich festhalten und in der nächsten Probe der Kapelle bekanntgeben. Der Chronist führt das Bilder– und Pressearchiv. Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe kann ihm die Mitgliederversammlung zwei Mitglieder zur Seite stellen.





§17


Der Kassenwart verwaltet die Geldangelegenheiten der Kapelle. Er hat über alle Einnahmen und Ausgaben sorgfältig Buch zu führen. Er ist verpflichtet, bei Beendigung seines Amtes Rechnung zu legen. Die Bücher sind jederzeit prüfungsbereit zu halten. Ein jederzeitiges Prüfungsrecht steht dem Vorstand und dem Protektor zu. Der Protektor hat eine Kassenprüfung zu veranlassen, wenn wenigstens sechs Eltern es beantragen. Der Kassenwart wird von der Elternversammlung, bestehend aus den Eltern der aktiven Mitglieder, im Einvernehmen mit der Kapelle für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bei der Wahl genügt einfache Mehrheit. Wiederwahl ist zulässig.





§18


Ausscheidende Amtswalter führen ihre Nachfolger ein. Sie sind von der Mitgliederversammlung zu entlasten. Die Entlastung des Kassenwartes erfolgt jährlich nach einer vom Protektor und einem von der Mitgliederversammlung gewählten Ausschuß von drei Mitgliedern überprüften Rechnungslegung.





§19


Dem Beirat gehören der Protektor, der musikalische Berater, der Kassenwart, drei von der Mitgliederversammlung jährlich zu wählende aktive Ehemalige und zwei von der Elternversammlung jährlich zu wählende Eltern an. Der Kapellmeister und seine Vertreter gehören dem Beirat mit beratender Stimme an.


Der Beirat sieht auf die Fortführung der Tradition der Schülerkapelle. Er steht dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Insbesondere bei Streitigkeiten hat der Beirat die Pflicht, ausgleichend im Interesse der Schülerkapelle zu wirken und ggf. dem Vorstand und/oder der Mitgliederversammlung geeignete Vorschläge zu machen. Der Beirat entscheidet bei Streitigkeiten über die Auslegung dieser Verfassung.


Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zu Beginn des Kapellenjahres zur konstituierenden Sitzung zusammen, um mit einfacher Mehrheit aus seinen Reihen einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer für jeweils ein Jahr zu wählen. Eine Zusammenkunft des Beirates ist einzuberufen, wenn der Kapellmeister oder drei Beiratsmitglieder dies für erforderlich halten und beantragen. Die während einer Beiratssitzung behandelten Themen sind protokolarisch festzuhalten. Der Beirat ist nur dann beschlußfähig, wenn alle Mitglieder mindestens eine Woche vorher schriftlich eingeladen waren und mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind.





§20a


Als von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit gewählter Vertrauenslehrer stellt der Protektor die Verbindung zwischen Schule und Kapelle her. Er wird in der ersten Mitgliederversammlung des Schuljahres neu gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Protektor ist der gegebene Vertreter gegenüber der Lehrerkonferenz. Bei vorzeitigem Ausscheiden des Protektors hat unverzüglich eine Neuwahl stattzufinden. Der Kapellmeister ist angehalten, den Protektor über die Angelegenheiten der Kapelle laufend zu unterrichten. An der Mitgliederversammlung nimmt der Protektor mit beratender Stimme teil. Er berät und unterstützt den Kapellmeister im Einvernehmen mit dem Beirat bei der Durchführung seiner Aufgaben. Er ist zu Kassenprüfungen berechtigt und verpflichtet. Zu allgemeinen Veranstaltungen der Kapelle ist er einzuladen.


Soweit es rechtsgeschäftlich oder gesellschaftlich erforderlich ist, führt der Protektor die Verhandlungen der Kapelle.


Der Protektor hat das Recht, Kapellenmitglieder aus trifftigen Gründen von Kapellenveranstaltungen auszuschließen. Er muß seine Handlungsweise anschließend vor dem Vorstand begründen. Der Protektor hält mit den Eltern der aktiven Mitglieder Verbindung.





§20b


Als musikalischer Berater wird von der Mitgliederversammlung jährlich mit 2/3 Mehrheit (3. Wahlgang einfache Mehrheit) eine Persönlichkeit gewählt, die fähig und willens ist, der Kapelle und insbesondere dem Kapellmeister die notwendige Unterstützung ehrenamtlich zu geben. Der musikalische Berater muß eng und vertrauensvoll mit den Vorstands– und Beiratsmitgliedern zusammenarbeiten. An Mitgliederversammlungen nimmt er mit beratender Stimme teil. Zu allgemeinen Veranstaltungen der Kapelle ist er einzuladen. Wiederwahl ist möglich. Bei vorzeitigem Ausscheiden ist baldmöglichst eine Neuwahl vorzunehmen.





§21


Die Kapelle legt auf ein gutes Verhältnis zu den Eltern der aktiven Kapellisten besonderen Wert. Jährlich findet zu ihrer Unterrichtung mindestens eine Elternversammlung statt, welche vom Protektor geleitet wird.





§22


Eine Satzungsänderung durch die Mitgliederversammlung bedarf der 3/4 Mehrheit. Im Falle der Änderung ist der Beirat vorher zu hören.





§23


Diese Satzung tritt nach Annahme durch die Mitgliederversammlung und nach Genehmigung des Direktors in Kraft.








Steinfurt, den 28. September 1996








(Dr. A. Linß)	(G. Gottheil)		(H. Witte)


Schulleiter		Protektor		Kapellmeister
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